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An wen muss ich mich für eine Erweiterung einer 

bestehenden Befugnis oder Akkreditierung ab 01.01.2010 wenden? 

 

 

 

Bei einem Antrag auf Erweiterung muss zukünftig unterschieden werden, ob es sich 

um die Erweiterung des Umfanges einer Akkreditierung oder die Erweiterung einer 

rechtlichen Befugnis (z. B. als notifizierte Stelle, GS-Stelle oder zugelassene Überwa-

chungsstelle tätig zu werden) handelt. 

 

Erweiterungen von Akkreditierungen sind grundsätzlich bei der Deutschen Akkreditie-

rungsstelle GmbH (DAkkS) zu beantragen.  

 

Anträge auf Erweiterung der Befugnisse (z.B. Erweiterung um ein Modul als benannte 

Stelle oder Erweiterung des Umfanges um eine Produktgruppe als GS-Stelle) sind wei-

terhin bei der ZLS zu stellen. In diesem Fall prüft die ZLS, ob die Anforderungen für 

eine Erweiterung aus den einschlägigen Rechtsvorschriften  eingehalten sind. Soll der 

Nachweis, dass die Anforderungen für diese Erweiterung eingehalten sind, über eine 

Akkreditierung erfolgen, dann ist zusätzlich auch ein Antrag bei der Deutschen Akkredi-

tierungsstelle GmbH (DAkkS) zu stellen. 

 


